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Jahresabschlusse 1996 der Rheinischen Heilpadagogi-
schen Heime und der Krankenhauszentralwaschereien

Landschaftsverband Rheinland

Jahresabschliisse 1996
der Rheinischen Heilpadagogischen Heime
und
der Krankenhauszentralwaschereien

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland v. 11.11.1998 - 06.00 - 025 - 00

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in ihrer Sitzung am 27. November 1997 den Jahres-
abschluB 1996 der Rheinischen Heilpadagogischen Heime Bedburg-Hau, Bonn, Diiren, Langen-
feld, Viersen und der Krankenhauszentralwaschereien festgestellt und lber die Verwendung des
Gewinns oder Behandlung des Verlustes wie folgt beschlossen:

1.Vortrag des Jahresgewinns:

Der JahresuberschuB zum 31.12.1996 der Rheinischen Heilpddagogischen Heime

Bedburg-Hau in Hohe von DM 108.982,90
Bonn in Hohe von DM 25.709,99
Viersen in H6he von DM 56.241,96
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und der Jahresgewinn der Krankenhauszentralwaschereien zum 31.12.1996 in Hohe von
73.977,29 DM wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Vortrag des Jahresverlustes:

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.1996 der Rheinischen Heilpadagogischen Heime

Diren in Hohe von DM 112.451,75

Langenfeld in Hohe von DM 1.076.699,48

wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die abschlieBenden Vermerke des Gemeindeprufungsamtes der Bezirksregierung Dusseldorf
Uber die JahresabschluBprifungen werden nachfolgend wiedergegeben:

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Bedburg-Hau
Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Rhein. Heilpadagogischen Heimes Bedburg-Hau
zum 31.12.1996 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG GmbH (K&In) hat nach dem
Ergebnis der Prifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Die Buchfuihrung und der JahresabschluB entsprechen nach unserer pflichtgeméaBen Priifung
den gesetzlichen Vorschriften.

Der JahresabschluB vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Heimes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem JahresabschluB. Im Utbrigen hat
auch die Prifung der OrdnungsmaBigkeit der sonstigen Teile des Rechnungswesens und der
wirtschaftlichen Verhaltnisse Einwendungen nicht ergeben.

Aufteilung und Darstellung des Gegenwertes der ibernommenen Gebaude und des aus mittel-
und langfristigen Mitteln finanzierten Nutzungsrechtes erfolgen vorlaufig bis zur endglltigen
Klarung der Finanzierungsstruktur unter den Passivposten "Sonderposten aus Zuweisungen und
Zuschissen der 6ffentlichen Hand" und "Rlickstellungen aus Vermdgensiibertragung mit Rlck-
zahlungsverpflichtung an den Trager".

Die Verpflichtungen aus den Versorgungsanspriichen gegeniiber Beamten wurden noch nicht
passiviert, da die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist. Die

Deckungszusage durch den Trager des Heilpddagogischen Heimes ist gewahrleistet.
Kdln, den 29. August 1997"

Dusseldorf, den 25. September 1998
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Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-32.16-11-
gez.Zimmermann

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Bonn
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Rhein. Heilpddagogischen Heimes Bonn zum
31.12.1996 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG GmbH (K&In) hat nach dem Er-
gebnis der Prufung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Die Buchfiihrung und der JahresabschluB entsprechen nach unserer pflichtgemaBen Prifung
den gesetzlichen Vorschriften.

Der JahresabschluB vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Heimes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem JahresabschluB. Im Gbrigen hat
auch die Prifung der OrdnungsmaBigkeit der sonstigen Teile des Rechnungswesens und der
wirtschaftlichen Verhaltnisse Einwendungen nicht ergeben.

Aufteilung und Darstellung des Gegenwertes der Ubernommenen Gebaude erfolgen vorlaufig bis
zur endgultigen Klarung der Finanzierungsstruktur unter den Passivposten "Sonderposten aus
offentlichen Fordermitteln fir Investitionen" und "Ruckstellungen aus Vermoégensubertragung
mit Rlickzahlungsverpflichtung an den Trager".

Die Verpflichtungen aus den Versorgungsanspriichen gegeniiber Beamten wurden noch nicht
passiviert, da die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist. Die

Deckungszusage durch den Trager des Heilpadagogischen Heimes ist gewahrleistet.
Kdln, den 29. August 1997"

Dusseldorf, den 25. September 1998

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-32.16-12-
gez.Zimmermann

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Diiren
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Rhein. Heilpadagogischen Heimes Diren zum
31.12.1996 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG GmbH (KdéIn) hat nach dem Er-
gebnis der Prifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:
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"Der JahresabschluB zum 31.12.1996 entspricht nach unserer pflichtgemaBen Prifung den ge-
setzlichen Vorschriften. Der JahresabschluB und der Lagebericht vermitteln unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmanBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage.

Aufteilung und Darstellung des Gegenwertes der ibernommenen Gebaude erfolgen vorlaufig bis
zur endgultigen Klarung der Finanzierungsstruktur unter den Passivposten "Sonderposten aus
Zuweisungen und Zuschuissen der 6ffentlichen Hand" und "Rickstellungen aus Vermdgensuber-
tragung mit Riickzahlungsverpflichtung an den Trager".

Die Verpflichtungen aus den Versorgungsansprichen gegeniber Beamten wurden noch nicht
passiviert, da die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist. Die

Deckungszusage durch den Trager des Heilpadagogischen Heimes ist gewahrleistet.
Kdln, den 29. August 1997"
Dusseldorf, den 25. September 1998

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-32.16-13-
gez.Zimmermann

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Langenfeld
Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Rhein. Heilpadagogischen Heimes Langenfeld
zum 31.12.1996 beauftragte Wirtschaftspriufungsgesellschaft WIROG GmbH (K&In) hat nach dem
Ergebnis der Prifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Die Buchfuihrung und der JahresabschluB entsprechen nach unserer pflichtgemaBen Prifung
den gesetzlichen Vorschriften.

Der JahresabschluB vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermodgens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Heimes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem JahresabschluB. Im Ubrigen hat
auch die Prifung der OrdnungsmaBigkeit der sonstigen Teile des Rechnungswesens und der
wirtschaftlichen Verhaltnisse Einwendungen nicht ergeben.

Aufteilung und Darstellung des Gegenwertes der ibernommenen Gebaude und des aus mittel-
und langfristigen Mitteln finanzierten Nutzungsrechtes erfolgen vorlaufig bis zur endglltigen
Klarung der Finanzierungsstruktur unter den Passivposten "Sonderposten aus Zuweisungen und
Zuschissen der 6ffentlichen Hand" und "Riickstellungen aus Vermdgensiibertragung mit Rlck-
zahlungsverpflichtung an den Trager".
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Die Verpflichtungen aus den Versorgungsansprichen gegeniiber Beamten wurden noch nicht
passiviert, da die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist. Die

Deckungszusage durch den Trager des Heilpadagogischen Heimes ist gewahrleistet.
Kdln, den 29. August 1997"
Disseldorf, den 6. Oktober 1998

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
-32.16-14-

gez.Zimmermann

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Viersen
Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses des Rhein. Heilpadagogischen Heimes Viersen zum
31.12.1996 beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft WIROG GmbH (K&In) hat nach dem Er-
gebnis der Priifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Der JahresabschluB zum 31.12.1996 entspricht nach unserer pflichtgemaBen Prifung den ge-
setzlichen Vorschriften. Der JahresabschluB und der Lagebericht vermitteln unter Beachtung der
Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes
Bild der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage.

Aufteilung und Darstellung des Gegenwertes der Ubernommenen Gebaude erfolgen vorlaufig bis
zur endgultigen Klarung der Finanzierungsstruktur unter den Passivposten "Sonderposten aus
Zuweisungen und Zuschussen der 6ffentlichen Hand" und "Rickstellungen aus Vermdgensuber-
tragung mit Riickzahlungsverpflichtung an den Trager".

Die Verpflichtungen aus den Versorgungsansprichen gegeniiber Beamten wurden noch nicht
passiviert, da die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist. Die

Deckungszusage durch den Trager des Heilpadagogischen Heimes ist gewahrleistet.
Koln, den 08. Oktober 1997"
Diisseldorf, den 24. August 1998

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
-32.16-65-
gez.Zimmermann
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Krankenhauszentralwaschereien des Landschaftsverbandes Rheinland
Bestitigungsvermerk

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses der Krankenhauszentralwaschereien des Land-
schaftsverbandes beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft KPMG Deutsche Treuhandge-
sellschaft (K6In) hat nach dem Ergebnis der Priifung den folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Die Buchfuhrung und der JahresabschluB entsprechen nach unserer pflichtgemaBen Prifung
den gesetzlichen Vorschriften.

Der JahresabschluB vermittelt unter Beachtung der Grundsatze ordnungsgemaBer Buchflhrung
ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens- , Finanz- und Ertrags-
lage der Krankenhauszentralwaschereien des Landschaftsverbandes Rheinland. Der Lagebericht
steht im Einklang mit dem JahresabschluB. Im tbrigen hat auch die Prifung der OrdnungsmaBig-
keit der sonstigen Teile des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse und der spar-
samen und wirtschaftlichen Verwendung der &6ffentlichen pauschalen Fordermittel nach § 23
Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein- Westfalen i. V. m. § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinan-
zierungsgesetzes Einwendungen nicht ergeben."

Dusseldorf, den 9. April 1998

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
gez.Zimmermann

Die Jahresabschllisse sowie die Lageberichte kénnen an sieben Tagen, gerechnet vom Tag der
Veroffentlichung, wahrend der Dienststunden, 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, beim Landschaftsver-
band Rheinland, KéIn-Deutz, Hermann-Punder-StraBe 1, Zimmer 6063, eingesehen werden.

KoIn, den 11.11.1998

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland
Esser
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Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/6



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Jahresabschlüsse 1996 der Rheinischen Heilpädagogischen Heime und der Krankenhauszentralwäschereien 


